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Hallo Thomas, 
 
hier ein Antrag des Vorstands zur Änderung der Beitragsordnung; beschlossen bei der 
Vorstandssitzung am 08.01.2026. 
 

Änderung Beitragsordnung §4: Aufnahmegebühr  
 

§4 Aufnahmegebühr 
 
Alt: Absatz §4, Absatz 3 (nach Annahme vorangegangenem Antrag: Absatz 4)  

Es gelten folgende Aufnahmegebühren: 

a. Jugendliche, jünger als 16 Jahre*         0,- Euro 

b. Jugendliche ab 16 Jahre* und jünger als 19 Jahre*    50,- Euro 

c. Erwachsene, ab 19 Jahre*      200,- Euro 

* Es gilt das Alter, welches das Mitglied im Kalenderjahr (Geschäftsjahr) erreicht, in 
welchem die Mitgliedschaft beginnt.  

 
Neu:  Ergänzung Punkt d. und Kommentar 
 

d. Unterstützende Mitglieder        
ohne Teilnahme an Angelaktivitäten**      0,- Euro 

 
 

 
Anglerclub Urmitz/Rh. 1923 e.V. 
z.H. Herrn Thomas Höfer 

Unser Zeichen Ihr Zeichen Datum 
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** Kommentar zu §4 Absatz 3 Punkt d: 
Diese Gruppe der Mitglieder, die keine Erlaubnis zum Fischfang haben, werden unter 
Fördernden Mitgliedern geführt und zahlen den Mitgliedsbeitrag entsprechend ihres 
Alters, Erwachsene oder Jugendliche. Es gelten die gleichen Rechte und Pflichten 
wie bei allen anderen Mitgliedern. Eine Teilnahme an Gemeinschaftsfischen, sowie 
der Erwerb von Gewässerscheinen ist ausgeschlossen.  
Entschließt sich eines dieser Mitglieder einen Fischereierlaubnisschein zu erwerben 
und an den Angelaktivitäten des Vereins teilzunehmen, so ermäßigt sich die dann 
fällige Aufnahmegebühr nach 5 Jahren auf 50 % und nach 10 Jahren auf 100% der 
dann geltenden Aufnahmegebühr. 
 
 
Begründung:  
Es gibt mehrere Interessenten, die gewillt sind den Verein beizutreten und ihn zu 
unterstützen, ohne jedoch den Angelsport auszuüben. Die Bereitschaft, den 
jährlichen Beitrag zu zahlen, ist vorhanden. Jedoch stellt die Aufnahmegebühr eine 
Hemmschwelle dar. 
Um diesen Interesssenten die Möglichkeit zu bieten, Vereinsmitglied zu werden, 
bedarf es dieser Anpassung der Beitragsordnung.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Uwe Schlaus, Kassierer 


